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139. Privater Gestaltungsplan «Kompostieranlage Eglisau», Verab-

schiedung zuhanden der kantonalen Vorprüfung  

 A 
ELO746761 

 
 

I. Ausgangslage und Erwägungen   

1. Seit 1988 befindet sich auf dem Areal Schwanental in der Gemeinde Eglisau eine Kompostier-

anlage. Diese liegt auf der Parzelle 575 und dem östlichen Teil der Parzelle 573. Gemäss 

rechtskräftigem Zonenplan liegt die Anlage in der kantonalen Landwirtschaftszone und somit 

ausserhalb der Bauzone. Die Anlage umfasst rund 6'000 m² Miet-, Lager- und Verkehrsflächen 

sowie eine Halle mit einer Grundfläche von rund 700 m². Ursprünglich wurde die Anlage von 

der Firma Strässler AG betrieben, zwischenzeitlich hat die Axpo Biomasse AG den Betrieb der 

Anlage übernommen. 

2. Früher wurde in der Kompostieranlage auch vergärbares Material angenommen und zwischen-

gelagert. Seit 2025 werden nur noch Grüngut und nicht vergärbares Material angenommen, 

sortiert, aufbereitet und daraus Kompost hergestellt. Pro Jahr werden maximal 10'000 Tonnen 

Abfälle verarbeitet. 

3. Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich verlängerte der Axpo Biomasse 

AG mit Verfügung vom 1. November 2024 die abfallrechtliche Betriebsbewilligung für die Anla-

ge. Diese Bewilligung umfasst die Verarbeitung von maximal 10'000 Tonnen pro Jahr und ist 

bis am 30. November 2027 befristet. Für den Weiterbetrieb ist gemäss den planungs- und bau-

rechtlichen Abklärungen des kantonalen Amtes für Raumentwicklung (ARE) die Grundlage mit 

einem Eintrag im regionalen Richtplan sowie einem privaten Gestaltungsplan mit Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVP) zu schaffen. 

4. Die Axpo Biomasse AG beabsichtigt, diese Grundlagen zu schaffen, um erneut eine Verlänge-

rung der kantonalen abfallrechtlichen Betriebsbewilligung erwirken zu können. Zu diesem 

Zweck hat sie dem Gemeinderat Eglisau mit Schreiben vom 4. April 2024 die Aufnahme der An-

lage in den regionalen Richtplan beantragt. Der Gemeinderat Eglisau hat diesem Antrag mit 

GRB Nr. 124 am 15. April 2024 zugestimmt und seinerseits der Planungsgruppe Zürcher Unter-

land (PZU) einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Delegierten der PZU haben der Änderung 

im Regionalen Richtplan zugestimmt und die Vorlage dem Regierungsrat zur Festsetzung über-

wiesen. Der Regierungsrat hat die Teilrevision 2024 des Regionalen Richtplans mit RRB Nr. 

1256 am 3. Dezember 2025 festgesetzt. 

5. In der Zwischenzeit hat die Axpo Biomasse AG einen Gestaltungsplan sowie einen Umweltver-

träglichkeitsbericht erarbeiten lassen. Die Gemeinde Eglisau hat die Unterlagen geprüft und 

der Axpo Biomasse AG Änderungen beantragt. Die überarbeiteten Unterlagen, datiert vom 

1. April 2026, liegen nun vor. Die Axpo Biomasse AG ersucht den Gemeinderat Eglisau, die Un-

terlagen zuhanden der kantonalen Vorprüfung zu verabschieden. 
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6. Der vorliegende private Gestaltungsplan mit Umweltverträglichkeitsprüfung entspricht den 

planungs-, bau- und umweltrechtlichen Zielen. Die seit über 30 Jahren bestehende Kompos-

tieranlage erfüllt eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Verarbeitung von wiederverwertbaren 

Abfällen. Die Verarbeitungskapazität der Anlage wird nicht erhöht. Der Einordnung der Gebäu-

de ins Landschaftsbild ist im weiteren Projektablauf Beachtung zu schenken. 

7. Nach der kantonalen Vorprüfung ist eine Anhörung und öffentliche Auflage nach § 7 des Pla-

nungs- und Baugesetzes (PBG) durchzuführen. Die Festsetzung des privaten Gestaltungsplans 

erfolgt durch die Gemeindeversammlung Eglisau (§ 88 PBG i.V.m. Art. 14 Ziff. 4 Gemeindeord-

nung). 

II. Beschluss   

1. Der private Gestaltungsplan «Kompostieranlage Eglisau», dat. 1. April 2026, bestehend aus 

Gestaltungsplanvorschriften, Situationsplan Mst. 1:500, Planungsbericht nach Art. 47 RPV und 

Umweltverträglichkeitsprüfung wird zuhanden der kantonalen Vorprüfung verabschiedet. 

2. Das Amt für Raumentwicklung wird eingeladen, eine Vorprüfung durchzuführen. 

3. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.  

4. Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt vom Juli im Verhandlungsauszug berichtet. 

III. Mitteilung an   

1. Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich (Einreichung 

über KatasterprozesseZH) 

2. Axpo Biomasse AG, Christof Brogli, Parkstrasse 23, 5401 Baden (per E-Mail) 

3. Nicolas Wälle, Ressortvorstand Bau und Planung (per E-Mail) 

4. Dossier-Verantwortung: Claude Roy, Bausekretär 

 

 

Gemeinderat Eglisau 

 

 

Roland Ruckstuhl  Lucas Müller 

Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber 

Versand: 22. Mai 2026 


